Der Oberbiirgermeister

% Stadt Koln

Baugenehmigungen im 24-Stunden-Service

Was ist eine Baugenehmigung im 24-Stunden-Service?

Planen Sie auf Inrem Baugrundstiick die Anderung eines Wohngebaudes? Zum Beispiel
den Ausbau eines Dachgeschosses oder den Anbau eines Wintergartens, so kdnnen Sie

innerhalb 24 Stunden eine Baugenehmigung erhalten.

Diesen besonderen Service bieten wir Ihnen fur bestimmte kleinere (Bau)MalRnahmen an,

zum Beispiel bei der Errichtung / Anderung von:

e Erker, Balkone, Altane

e Hauseingangs- und Terrassenuberdachungen, Dachvorspringe und Vordacher
e Dachgeschossausbau

e Dachgauben

e Anbauten und Umbauten

e Werbeanlagen

e Garten- und Gewéachshéauser, Abstellraume

e Kleingaragen und Uberdachte Stellplatze (Carports)

e Nutzungen von Flachen bis zu einer Gro3e von 200 Quadratmeter

Die Baugenehmigung , binnen 24 Stunden* ist ein Service des Bauaufsichtsamtes der
Stadt KoIn und gilt fir Bauantrage im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach §
68 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW).

Diese kurze Bearbeitungszeit flr das Baugenehmigungsverfahren kénnen wir natirlich nur
garantieren, wenn Sie fur lhr (Bau)Vorhaben im Rahmen des ,24-Stunden-Services*”
vollstadndige Antragsunterlagen / Bauvorlagen einreichen und Sie die genauen
nachfolgenden Voraussetzungen des Services sowie die geltenden 6ffentlich-

rechtlichen Vorschriften / Gesetze einhalten.
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Der Ablauf

Sie missen lediglich den Antragsvordruck auf Entscheidung ,binnen 24 Stunden”
(siehe Anhang Seite 15) ausfillen und diesen zusammen mit den zugehdrigen
Antragsunterlagen / Bauvorlagen montags bis donnerstags bis 12 Uhr bei der
Burgerberatung des Bauaufsichtsamtes abgeben (Angaben zu den Bauvorlagen, siehe
Seite 13).

Es entstehen lhnen keine zusétzlichen Kosten zu den Ublicherweise anfallenden

Gebluhren einer Baugenehmigung.

Allgemeine Voraussetzungen

Erst mit der Unterzeichnung des Antragsvordruckes der Entscheidung ,binnen 24
Stunden” erkléaren Sie, dass Sie die Erteilung einer Baugenehmigung innerhalb der 24
Stunden beantragen und geben Ihre Angaben zur Erreichbarkeit in den néachsten 24

Stunden - nach Eingang des Antrages - an.

Mit der Erklarung willigen Sie im Ubrigen in die Uberleitung des Antrages in das regulére
Baugenehmigungsverfahren ein fir den Fall, dass der Antrag zum Beispiel aufgrund
einer Unvollstandigkeit oder eines Gesetzesverstol3es nicht binnen 24 Stunden genehmigt

werden kann.

Sie bestatigen somit als Antragstellerin / Antragsteller beziehungsweise Bauherrin /
Bauherr dem Bauaufsichtsamt auf dem Antragsvordruck auf Entscheidung ,binnen 24

Stunden”, dass alle Voraussetzungen erfullt sind.

Voraussetzungen und Erlauterungen der (baulichen) MalRhahmen

Grundsatzlich muss Ihr (Bau)Vorhaben den Rahmen beziehungsweise den
Voraussetzungen des ,24-Stunden-Services" sowie die geltenden 6ffentlich-

rechtlichen Vorschriften / Gesetze des Baugenehmigungsverfahrens einhalten.
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Folglich werden in diesem ,Service" beispielsweise keine bauplanungsrechtlichen
Befreiungen erteilt beziehungsweise keine bauordnungsrechtlichen Abweichungen
zugelassen.

Bereits Bedenken, dass Ihr (Bau)Vorhaben baurechtliche Vorschriften bertihren kénnte
oder dass beispielweise Beteiligungen anderer Behérden notwendig sind, fihren somit

zur Uberleitung ins gewodhnliche Baugenehmigungsverfahren.

In bauplanungsrechtlicher Hinsicht gelten fir Antragsgrundstiicke der

(Bau)Vorhaben folgende grundlegende Voraussetzungen:

e |hr Baugrundstiick darf sich nicht im Auf3enbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB)
befinden.

e Liegt das Baugrundsttck innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Gebietes
nach § 34 BauGB, hat sich Ihr Vorhaben nach Art und Malf3 in die Eigenart der ndheren
Umgebung einzufiigen.

e Befindet sich Ihr Baugrundstiick in dem Geltungsbereich eines qualifizierten
Bebauungsplanes nach 8§ 30 BauGB, muss Ihr Vorhaben den Festsetzungen des

Bebauungsplanes entsprechen.

Weitere Bedingungen fir die ,, 24-Stunden-Entscheidung” sind einzuhalten:

e Das Baugrundsttick darf nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungs- oder
Sanierungssatzung beabsichtigt sein.
e Dem Bauvorhaben durfen keine Baulasten entgegenstehen.
e Insbesondere darf es beispielsweise nicht verstof3en gegen
- die Bestimmungen der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW),
- eventuelle geltende (Orts)Satzungen (beispielsweise Baumschutzsatzung,
Vorgartensatzung, Gestaltungssatzung, Werbesatzung),

- eventuelles Denkmalschutzgesetz, Stral3en- und Wegegesetz, Fernstrallengesetz.
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Errichtung von Erkern, Balkonen, Altanen, Treppenraumen und
Aufzugsschachten

Nach 8§ 6 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) haben diese
Vorbauten keine eigenen Abstandflachen einzuhalten, wenn sie nicht mehr als 1,50
Meter vor die jeweilige Aul3enwand vortreten und sofern sie folgende Voraussetzungen -

als untergeordnete beziehungsweise privilegierte Bauteile - erfullen:

e Insgesamt durfen diese Vorbauten nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen
Aullenwand in Anspruch nehmen.
e Von gegenuberliegenden Nachbargrenzen missen diese Vorbauten mindestens 3

Meter entfernt sein.

Erker, Balkone und Altane dirfen zudem nicht

Uber die Hohe der Traufe (Schnittkante von Wand und Dach) angeordnet sein.

Erker dirfen auf3erdem nicht
vom Boden aus aufsteigen,
einer Vergrol3erung der Wohnnutzflache dienen (das heif3t sie durfen nur der

Fassadengestaltung, der Belichtung oder dem Ausblick dienen).

Achtung:

e Die Privilegierung dieser Vorbauten geht verloren, wenn die bestehende Aul3enhaut
(Wand / Dach) nicht die erforderlichen Abstandflachen nach heutigem Recht auf
eigenem Grundstiick einhélt.

e Vorbauten darfen nicht in das offentliche Stra3enland hineinragen.
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Errichtung von Hauseingangs- und Terrassenltberdachungen,
Dachvorspriungen und Vordachern

Diese Vorbauten und Uberdachungen haben nach § 6 BauO NRW keine eigenen
Abstandflachen einzuhalten, wenn sie nicht mehr als 1,50 Meter vor die jeweilige
AulRenwand vortreten und sofern sie folgende Voraussetzungen - als untergeordnete

beziehungsweise privilegierte Bauteile - erfillen:

Erdgeschoss erschlieRende Hauseingangstreppen und ihre Uberdachungen miissen

von gegenuberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 Meter entfernt sein.

Dachvorspringe, Vordacher und Terrassentiberdachungen miissen
von gegenuberliegenden Nachbargrenzen mindestens 2 Meter entfernt sein.

Achtung:

e Die Privilegierung dieser Uberdachungen und Vorbauten geht verloren, wenn die
bestehende AulRenhaut (Wand / Dach) nicht die erforderlichen Abstandflachen nach
heutigem Recht auf eigenem Grundstlck einhalt.

e Terrassenluberdachungen haben - abweichend von der oben genannten Vorschrift —
eigene Abstandflachen, wenn sie zum Beispiel mehr als 1,50 Meter vor der jeweiligen
Aulenwand vortreten beziehungsweise eine Anbautiefe von mehr als 1,50 Meter haben.
Nach 8 6 BauO NRW sind in der Regel die notwendigen Abstandflachen auf eigenem
Grundstiick einzuhalten. Die Abstandflachen betragen zu Nachbargrenzen mindestens
3 Meter.

e Dachterrassen auf Grenzgaragen sind unzul&ssig.

e Uberdachungen und Vorbauten dirfen nicht in das 6ffentliche StraBenland hineinragen.

e Terrassenuberdachungen mit einer Gro3e bis zu 30 Quadratmeter und einer Anbautiefe
bis zu 3 Meter sind baugenehmigungsfrei, § 65 Absatz 1 Nummer 8b BauO NRW.
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Dachgeschossausbauten

Bei Ausbauten von Dachgeschossen sind grundséatzlich die Vorschriften beziiglich
Aufenthaltsrdume und Wohnungen geman 88 48, 49 und 50 BauO NRW zu beachten
und einzuhalten. Insbesondere gelten folgende Voraussetzungen fur

Dachgeschossausbauten:

¢ Notwendige Abstell- beziehungsweise Trockenrdume durfen nicht vernichtet werden.
Werden diese vernichtet, ist ein geeigneter Ersatz nachzuweisen (beispielsweise
Aufstellen von Trockenautomaten).

e Aufenthaltsraume unter einer Dachschrage bendtigen eine lichte Hohe von
mindestens 2,30 Meter beziehungsweise 2,20 Meter Uber mindestens der Halfte ihrer
Grundflache; Raumteile mit einer lichten Hohe bis zu 1,50 Meter bleiben aulRer
Betracht.

e Das Rohbaumal der Fensteroffnungen eines Aufenthaltsraumes muss mindestens ein

Achtel der Grundflache des Raumes betragen.

Der nach 88 17 Absatz 3 und 40 Abs. 4 BauO NRW in neu geschaffenen
Aufenthaltsraumen erforderliche 2. Rettungsweg (zum Beispiel: Anleiterbare Stelle) ist
nachzuweisen! Ist ein Fenster / Gaubenfenster als 2. Rettungsweg notwendig, so
- muss dieses Fenster eine Mindestgrof3e von 0,90 Meter mal 1,20 Meter haben,
- darf dieses Fenster nicht hoher als 1,20 Meter Uber der FuBbodenoberkante liegen,
- darf die Unterkante des Fensters oder ein davorliegender Austritt, horizontal
gemessen, nicht mehr als 1,20 Meter von der Traufkante entfernt sein.

Achtung:

e Die Anforderungen an die Standsicherheit, an den klimabedingten Warme- und
Feuchteschutz sowie an den Schallschutz sind einzuhalten.

e Die Anforderungen der BauO NRW an den Brandschutz, insbesondere an die

Feuerwiderstandsklassen der Decken und Wande, sind einzuhalten.
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Errichtung von Dachgauben

Dachgauben haben im Sinne des 8 6 BauO NRW keine eigenen Abstandflachen,
insbesondere keine seitlichen Abstandflachen, sofern sie folgende Voraussetzungen — als

sogenannte privilegierte Dachgauben — erftillen:

e Dachgauben mussen sich aus der Dachflache entwickeln.

e Sie durfen konstruktiv nicht auf der Decke aufliegen.

e Sie mussen mindestens 0,50 Meter von der Gebaudeaul3enwand zuruckversetzt sein.
e Sie mussen mindestens 0,50 Meter von der Giebelwand zuriickversetzt sein.

e Vor Dachgauben dirfen sich keine Terrassen befinden.

e Die Dachgaube/n muss sich eindeutig der Dachflache unterordnen.

Aus Griunden der Brandubertragung miussen Dachgauben nach § 35 Absatz 6 BauO
NRW mindestens 1,25 Meter entfernt sein, von der
AulRRenflache der Geb&dudeabschlusswéande,

Mittellinie gemeinsamer Gebaudeabschlusswande oder Gebdudetrennwéande.

Ist ein Gaubenfenster als 2. Rettungsweg notwendig, so
muss dieses Fenster eine Mindestgrof3e von 0,90 Meter mal 1,20 Meter haben,
darf dieses Fenster nicht hoher als 1,20 Meter Uber der FuBbodenoberkante liegen,
darf die Unterkante oder ein davorliegender Austritt, horizontal gemessen, nicht

mehr als 1,20 Meter von der Traufkante entfernt sein.

Achtung:

e Die Privilegierung der Dachgaube geht verloren, wenn die bestehende Aul3enhaut
(Wand / Dach) nicht die erforderlichen Abstandflachen nach heutigem Recht auf
eigenem Grundstiick einhélt.

e Die Anforderungen an die Standsicherheit, an den klimabedingten Warme- und.
Feuchteschutz sowie an den Schallschutz sind einzuhalten.

¢ Die Anforderungen der BauO NRW an den Brandschutz, insbesondere an die

Feuerwiderstandsklassen der Decken und Wande, sind einzuhalten.
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Anbauten und Umbauten

Anbauten beziehungsweise Erweiterungen, wie beispielsweise Risalite, Wintergarten,
Terrassentberdachungen und so weiter sowie Umbauten mussen sich den bestehenden
Hauptgebauden unterordnen. Aufstockungen von Dachern sind nicht zul&ssig.
Insbesondere gelten folgende Voraussetzungen fur An- und Umbauten:

e Es durfen keine neuen Wohn- beziehungsweise Nutzungseinheiten entstehen.

e Nach 8§ 6 BauO NRW sind ,in der Regel“ die notwendigen Abstandflachen auf
eigenem Grundstick einzuhalten. Die Abstandflachen betragen zu Nachbargrenzen
mindestens 3 Meter. Die Tiefe einer Abstandflache bemisst sich nach der Wandhdhe;
sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Als Wandhdhe gilt das Mal? von der
Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut (Traufe) oder bis zum
oberen Abschluss der Wand (Attika / Dachrand). Die Hinzurechnung von Dachern und

Dachteilen erfolgt nach Absatz 4 der Abstandflachenvorschrift.

Achtung:

e Die bestehende AuRenhaut (Wand / Dach) des vorhandenen Gebaudes, an die der
Anbau erfolgen soll, muss die erforderlichen Abstandflachen nach heutigem Recht auf
eigenem Grundstiick einhalten.

e Die Anforderungen an die Standsicherheit, an den klimabedingten Warme- und
Feuchteschutz sowie an den Schallschutz sind einzuhalten.

e Die Anforderungen der BauO NRW an den Brandschutz, insbesondere an die
Feuerwiderstandsklassen der Decken und Wande, sind einzuhalten.

e Innerhalb von Geb&uden ist die Errichtung und Anderung von nichttragenden und nicht
aussteifenden Bauteilen (mit Ausnahme der notwendigen Flure als Rettungswege)
baugenehmigungsfrei, § 65 Absatz 1 Nummer 8 BauO NRW.

e Eine geringfligige, die Standsicherheit nicht bertihrende Anderung tragender und
aussteifender Bauteile ist baugenehmigungsfrei, 8 65 Absatz 2 Nummer 1 BauO NRW.

e Terrassenuberdachungen mit einer GroRe bis zu 30 Quadratmeter und einer Anbautiefe

bis zu 3 Meter sind baugenehmigungsfrei, § 65 Absatz 1 Nummer 8b BauO NRW.
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Errichtung von Werbeanlagen

Grundsatzlich muss es sich bei Werbeanlagen um Anlagen an der Statte der Leistung
handeln und sie dirfen nicht in das 6ffentliche Straenland hineinragen. Insbesondere

gelten folgende Voraussetzungen fir diese (Bau)Vorhaben:

e Werbeanlagen durfen keine begrinte Flachen verdeckt werden.

e Keine Uberdeckung einheitlicher Gestaltung / Architektur (beispielsweise Fassaden).
e Es darf sich nicht um Brickenwerbungen handeln.

e Werbeanlagen durfen keine Haufung darstellen.

e Es darf sich nicht um Prismavisionsanlagen handeln.

Insbesondere grof3flachige Werbeanlagen, von denen Wirkungen wie von Geb&uden
ausgehen, haben nach § 6 BauO NRW ,in der Regel“ die notwendigen Abstandflachen
auf eigenem Grundstick einzuhalten. Die Abstandflachen betragen zu Nachbargrenzen

mindestens 3 Meter.

Achtung:

e Befristete - baugenehmigte grol3flachige Werbeanlagen (keine Wechselwerbung)
konnen nur im Falle eines Motivwechsels die dafir erforderliche Baugenehmigung im
Rahmen des 24-Stunden-Services beantragen.

e Werbeanlagen sind beispielweise nach folgenden Bedingungen baugenehmigungsfrei:
Werbeanlagen und Hinweiszeichen bis zu einer Grol3e von 1 Quadratmeter.
Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und
vergleichbaren Sondergebieten an der Statte der Leistung, an und auf Flugplatzen,
Sportanlagen, an und in abgegrenzten Versammlungsstatten, sowie auf
Ausstellungs- und Messegelanden, soweit sie nicht in die freie Landschaft wirken.

- Nach Birokratieabbaugesetz | vom 09.03.2007 bedarf die Errichtung oder Anderung
von Werbeanlagen an der Statte der Leistung auch dann keiner Baugenehmigung,
wenn das Gewerbe-, Industrie- oder vergleichbare Sondergebiet nicht durch
Bebauungsplan festgesetzt ist.
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Errichtung von Garten- und Gewachshausern, Abstellraume

Diese Gebaude sind ohne Aufenthaltsraume, Stélle und Aborte Nebenanlagen und haben
im Sinne des 8 6 BauO NRW keine eigenen Abstandflachen, sofern sie folgende
Voraussetzungen - als untergeordnete beziehungsweise privilegierte bauliche Anlagen

— erfullen:

e An Nachbargrenzen (Grenzbebauung) oder im grenznahen Bereich darf bis maximal
3 Meter Abstand gebaut werden.

o Die Gesamtlange der Grenzbebauung/en oder grenznahen Bebauung/en an einer
Nachbargrenze darf maximal 9 Meter und zu allen Nachbargrenzen 15 Meter nicht
uberschreiten (einschlief3lich der Gebauden: Garagen und Carports).

e Die mittlere Wandho6he darf nicht mehr als 3 Meter Uber der Gelandeoberflache an
einer Grenze liegen. Hinzugerechnet werden die Hohen von Giebelflachen sowie die
Hohen von Dachern und Dachteilen von mehr als 30 Grad (Hinweis: Absatz 4 der
Abstandflachenvorschrift gilt hier nicht).

Als Wandhohe gilt das Mal3 von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der Wand mit
der Dachhaut (Traufe) oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Attika / Dachrand).

Achtung:

e Gebaude, beispielsweise Garten- und Gewachshauser sowie Abstellraume bis zu 30
Kubikmeter Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsraume, Stalle, Aborte oder Feuerstatten
sind baugenehmigungsfrei, 8 65 Absatz 1 BauO NRW.

e Im Aul3enbereich sind sie nur baugenehmigungsfrei, wenn sie einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen.

e Gartenlauben in Kleingartenanlagen sind nach dem Bundeskleingartengesetz
baugenehmigungsfrei.

¢ In den Abstellrdumen bis zu einer Gréf3e von 7,50 Quadratmeter sind Leitungen und
Zahler fur Energie und Wasser, Feuerstétten fur flissige oder gasférmige Brennstoffe
mit einer Nennwarmeleistung bis zu 28 Kilowatt und Warmepumpen entsprechender
Leistung zulassig, § 4 Feuerungsverordnung Nordrhein-Westfalen (FeuvO NRW).

10
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Errichtung von Kleingaragen / Uberdachte Stellplatze (Carports)

Bei Garagen oder tiberdachten Stellplatzen beziehungsweise Carports ist die Gréf3e von
100 Quadratmeter Nutzflache einzuhalten. Diese Gebaude haben im Sinne des § 6 BauO
NRW keine eigenen Abstandflachen, sofern sie folgende Voraussetzungen - als
untergeordnete beziehungsweise privilegierte bauliche Anlagen — erfillen:

e An Nachbargrenzen als Grenzbebauung oder als grenznahe Bebauung darf mit
einem Grenzabstand bis maximal 3 Meter (Bauwich) gebaut werden.

o Die Gesamtlange der Grenzbebauung/en oder grenznahen Bebauung/en darf an einer
Nachbargrenze maximal 9 Meter und zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15 Meter
nicht tberschreiten (einschliellich Garten- und Gewachshaus, Abstellraum).

e Die mittlere Wandh6he darf nicht mehr als 3 Meter tber der Gelandeoberflache an
einer Grenze liegen. Hinzugerechnet werden die Hohen von Giebelflachen sowie die
Hohen von Dachern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 30 Grad
(Hinweis: Absatz 4 der Abstandflachenvorschrift gilt hier nicht).

Als Wandhohe gilt das Mal3 von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie der Wand mit

der Dachhaut (Traufe) oder bis zum oberen Abschluss der Wand (Attika / Dachrand).

Achtung:

e Antragsgrundstiicke der Garagen und Carports missen an eine fur den Kfz—Verkehr
gewidmete offentlich-rechtliche Verkehrsflache liegen und somit erschlossen sein.

e Zwischen diesen Verkehrsflachen und Garagen muss ein Stauraum von mindestens 3
Meter LAnge vorhanden sein, 8 119 Sonderbauverordnung - Teil 5 Garagen.

e Dachterrassen auf Grenzgaragen- und Carports sind unzulassig.

e Nur raumluftunabhangige Feuerstatten, deren Oberflachentemperatur bei Nennleistung
nicht mehr als 300 Grad Celsius betragen, sind in Garagen zulassig, § 4 FeuvO NRW.

e Gemal Voraussetzungen nach 8§ 67 BauO NRW kénnen Garagen und Carports im
Bereich von Bebauungspléanen von der Baugenehmigungspflicht freigestellt sein.

e Gemal Voraussetzungen nach Burokratieabbaugesetz | vom 09.03.2007 kénnen
Garagen vor Durchfihrung des Vorhabens schriftlich angezeigt werden (Bauanzeige).
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Nutzungsénderungen von Flachen bis zu 200 Quadratmeter

Die Anderungen von Nutzungsarten gelten bis zu einer GesamtflachengréRe von 200

Quadratmeter. Inshesondere sind folgende Voraussetzungen einzuhalten:

e Jegliche Gefahrenpotenziale sind auszuschliel3en.

e Vorschriften des Immissions- oder Brandschutzes dirfen nicht verletzt werden.

¢ Im Verfahren dirfen keine anderen notwendigen Behdrden beteiligt werden.

e Eine Zweckentfremdungsgenehmigung des Amtes fur Wohnungswesen ist
einzureichen, wenn es sich - bei der zu ahdernden Wohnnutzung in eine andere

Nutzung - um offentlich geférderte Wohnflachen handelt.

Sind mit der Nutzungsanderung keine genehmigungspflichtigen baulichen Anderungen
verbunden, muss der Bauantrag nicht von einer bauvorlageberechtigten Entwurfverfasserin

oder einem Entwurfverfasser — beispielsweise Architektin / Architekt - aufgestellt werden.

e Auch ohne bauvorlageberechtigten Nachweis missen die Bauvorlagen des
Bauantrages einer Nutzungsanderung nach der Bauprifverordnung Nordrhein-
Westfalen erstellt und vollstdndig sein. Insbesondere sind immer einzureichen:

- Nutzungsflachennachweis (Berechnung/en in Quadratmeterangabe)

- Bauzeichnungen M. 1:100 (Grundriss/e und Schnitt/e, ,Skizzen sind nicht zulassig*)

Achtung:
e Der 24-Stunden-Service gilt nicht fir Nutzungsanderungen in:
Vergnugungsstatten
gastronomische Betriebe (beispielsweise Gaststatten, Bistros, Cafes, Trinkhallen)
lebensmittel verarbeitende Betriebe
Apotheken
Kindergarten
e Gemal Voraussetzungen nach Burokratieabbaugesetz | vom 09.03.2007 kénnen
Nutzungsénderungen vor Durchfihrung des Vorhabens schriftlich angezeigt werden
(Bauanzeige).
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Bauvorlagen

Die erforderlichen Bauvorlagen fir den Bauantrag kénnen nur in vollstandigem Zustand
gemal Bauprufverordnung Nordrhein-Westfalen (BauPrifVO NRW) bearbeitet werden

und sind in dreifacher Ausfertigung wie folgt einzureichen:

e Antragsvordruck * fur die Entscheidung binnen 24 Stunden

e Bauantragsformular *

e Baubeschreibungsformular * / eventuell Betriebsbeschreibungsformular *

e Auszug aus der Liegenschaftskarte / Flurkarte ** (Ausgabe nicht alter als 6 Monate)

Die Flurkarte ist nicht notwenig, bei Vorlage eines ,amtlichen* Lageplanes.

e Auszug aus der Deutsche Grundkarte in Mal3stab 1:5000 ** (neueste Ausgabe)
Die Grundkarte ist nur bei Vorhaben nach den 88 34 oder 35 Baugesetzbuch notwendig.

e Lageplan in Mal3stab 1:250

Der Lageplan ist nur bei auRerlichen baulichen Anderungen am Geb&ude notwendig.

e Bauzeichnungen in Mal3stab 1:100 (,Skizzen sind nicht zuléassig*)

Grundriss/e, Schnitt/e und Ansicht/en

e Veranschlagte Herstellungskosten / Bruttorauminhaltsnachweis/e
Bruttorauminhalt ist nur bei auRerlichen baulichen Anderungen am Gebaude notwendig.

e \Weiteres entnehmen Sie bitte der BauPrifVO und Merkbl&attern des Bauaufsichtsamtes.

*  Formbléatter erhalten Sie im Internet an folgender Stelle:

www.stadt-koeln.de/buergerservice/themen/bauen/formularservive-bauen/

**  Katasterausziige erhalten Sie beim Liegenschafts- Vermessungs- und Katasteramt,
Raum 06D01, Telefon +49- 221- 221- 33636 oder im Internet an folgender Stelle:
http://www.stadt-koeln.de/buergerservice/themen/karten-kataster/liegenschaftskarte/
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.
Der Oberbiirgermeister |% Stadt Koln

Ansprechpartner

Stadt KolIn - Der Oberblrgermeister
Bauaufsichtsamt

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Kdln

http://www.stadt-koeln.de

buergerberatung.bauaufsichtsamt@stadt-koeln.de

Kontakt der Burgerberatung Bauen
Vor Ort, Raum: 07A60

Telefon: +49- 221- 221 33363
Fax: +49- 221- 221 22567

Dartiber hinaus kdnnen Sie Ihr Anliegen gerne tber unser Kontaktformular eingeben
und gesichert im Internet an folgender Stelle Gbertragen:

https://www.stadt-koeln.de/buergerservice/onlinedienste/kontakt/?mt=63/

Offnungszeiten der Biirgerberatung Bauen
Die Offnungszeiten sind im Internet an folgender Stelle veréffentlicht:
http://lwww.stadt-koeln.de/buergerservice/themen/bauen/buergerberatung-der-bauaufsicht/

14

Stand: November 2010


http://www.stadt-koeln.de/
mailto:bauaufsichtsamt@stadt-koeln.de
https://www.stadt-koeln.de/buergerservice/onlinedienste/kontakt/?mt=63
http://www.stadt-koeln.de/buergerservice/themen/bauen/buergerberatung-der-bauaufsicht/

	Baugenehmigungen im 24-Stunden-Service
	Was ist eine Baugenehmigung im 24–Stunden-Service?
	Der Ablauf
	Allgemeine Voraussetzungen
	Voraussetzungen und Erläuterungen der (baulichen) Maßnahmen
	Errichtung von Erkern, Balkonen, Altanen, Treppenräumen und Aufzugsschächten
	Errichtung von Hauseingangs- und Terrassenüberdachungen, Dachvorsprüngen und Vordächern
	Dachgeschossausbauten
	Errichtung von Dachgauben
	Anbauten und Umbauten
	Errichtung von Werbeanlagen
	Errichtung von Garten- und Gewächshäusern, Abstellräume
	Errichtung von Kleingaragen / Überdachte Stellplätze (Carports)
	Nutzungsänderungen von Flächen bis zu 200 Quadratmeter
	Bauvorlagen
	Ansprechpartner



